
Verpflichtungen und Erklärungen des Antragstellers / der Antragstellerin 
Der Antragsteller/Die Antragstellerin verpflichtet sich, das Projekt innerhalb eines vertretbaren
Durchführungszeitraumes (längstens innerhalb von 2 Jahren ab Antragseinreichung) umzusetzen und
wesentliche Änderungen im Projekt umgehend der ÖHT bekanntzugeben.

Der Antragsteller/Die Antragstellerin erklärt sich bereit, der Tourismusbank (ÖHT)  zur Beurteilung der
Kreditfähigkeit notwendig erscheinende Buch- bzw. Betriebsprüfung zu gewähren.

Das  und die ÖHT schließen jegliche verschuldensabhängige oder verschuldensunabhängige 
Haftung, einschließlich der Sachverständigenhaftung gemäß § 1299 und § 1300 ABGB, für ihre Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit Förderungsmaßnahmen – insbesondere für wirtschaftliche und rechtliche Empfehlungen – aus, 
soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
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